
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration (SASJI)

und dem

Bremer Zentrum für Jugend- und Erwachsenenhilfe e.Y. (Kriz e.Y.)

wird folgende

Vereinbarung nach $$ 78a ff. SGB Vlll sowie

gem. Landesrahmenvertrag nach S 78 f SGB Vlll der

Stadtgemeinden Bremen u. Bremerhaven

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1. Gegenstand dieser Vereinbarung sind (Betreuungs-) Leistungen nach SS 34, 41 SGBV|ll,

welche der Einrichtungsträger für minderjährige oder volljährige Schwangere in der Regel ab der

13. Schwangerschaftswoche sowie für minderjährige Mütter und Mütter mit eigenem Erziehungs-

hilfe- und/oder Persönlichkeitsentwicklungsbedarf (ab dem 13. Lebensjahr) in der Mendestr.
20123 in 28203 Bremen erbringt.

2. Leistung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht den in der Vertragskommission

SGB Vlll festgeleglen Leistungsangebotstypen. Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der

Leistung ist der beigefügten Leistungstypenbeschreibung gem. LAT I (Anlage 1)zu entnehmen.

2.2. lm Haupthaus in der,,Mendestr. 20" werden 4 Einzelwohnräume für Mütter mit Kind vor-

gehaltem und in der Mendestr. 23 werden 3 weitere Außenwohnungen für Mütter und Kinder

vorgehalten. Die Leistung wird gemäß SS 34 und 41 SGB Vlll erbracht. Näheres zu Art,lnhalt,
Umiang und Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungsbeschreibung (Anlage 1)zu ent-

nehmen.

2.3. Die Leistungen werden auf der Grundlage der pädagogischen Fachstandards und der ver-

einbarten personellen Ausstattung unter Beachtung der im Betriebserlaubnisverfahren genann-

ten Regelungen, Auflagen und Nebenbestimmungen erbracht. lnhalt, Umfang und Qualität der

Leistungen sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewährleistet ist.

Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendi-

gen nicht überschreiten.

2.4. Es gilt der Landesrahmenvertrag nach S 78 f SGB Vlll in seiner aktuellen Fassung

2.5 Dem Auftrag der Einrichtung entsprechend ist die Leistungstypenbeschreibung für ,,Ge-

meinsame Wohnform für Schwangere und MütterA/äter mit ihren Kindern gem. LAT 9 des Lan-

desrahmenvertrages (Anlage 1) Bestandteil dieser Vereinbarung. Dieser ist Näheres über Art,

Ziel und Qualität der Leistung, den zu betreuenden Personenkreis und die sächliche Ausstattung

zu entnehmen.
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2.6. ln der Einrichtung für minderjährige oder volljährige Schwangere werden in der Regel ab
der 13. Schwangerschaftswoche sowie für minderjährige Mütter und Mütter mit eigenem Erzie-
hungshilfe- und/oder Persönlichkeitsentwicklungsbedarf (ab dem 13. Lebensjahr) aufgenommen
(zu betreuender Personenkreis).

2.7 Die Einrichtung verfügt über eine Kapazität von insgesamt 14 Plätzen, die Auslastung
wird (kalkulatorisch) mit 88 % angesetzt.

2.8 Das zur Erbringung der Leistungen vereinbarte Personal ist dem beigefügten Kalkulations-
schemata (Anlagen 2-4)zu entnehmen; dieses ist Vertragsbestandteil. Es ist ausschließlich hin-
reichend qualifiziertes und geschultes Personal ggf. mit entsprechender Berufserfahrung in die-
ser Maßnahme einzusetzen

2.9 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der
jeweiligen Leistungsangebotstypenbeschreibung persönlich geeignet ist. Bei Abweichung von
den jeweils vom Landesjugendamt als sozialpädagogische Fachkräfte definierten Qualifikationen
besteht ein Entscheidungsvorbehalt der SASJI bezüglich der Vergleichbarkeit von Qualifikatio-
nen. Vor Beschäftigung anderer Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, besonderer fachprak-
tischer Erfahrungen und Kenntnisse so qualifiziert sind, dass sie bestimmle pädagogische Auf-
gaben übernehmen könnten, ist Einvernehmen mit dem Leistungsträger und/oder Landesju-
gendamt herzustellen.

2.10 Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder ver-
mittelt, die nicht wegen einer der in $ 72a Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechtskräftig
verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem Anlass
und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis nach $ 30a Abs.
1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen. Unbeschadet dessen hat der Leis-
tungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass
gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine solche Straftat begangen zu haben, Ermittlun-
gen zur Strafuerfolgung eingeleitet worden sind.

2.11 Gem. $ 8a SGB Vlll ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung
für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte das
Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet dies bei Kenntnis
von einem Gefährdungsrisiko ihren Schutzauftrag unmittelbar wahrzunehmen und /oder das zu-
ständige Jugendamt unverzüglich zu informieren.

2.12 Etwaige Zusatzleistungen, hierzu zählen Taschengeld, Fahrtkosten, mehrtägige Klassen-
fahrten und die Erstausstattung für Bekleidung, sind nicht Gegenstand dieser Vereinbarung, wohl
aber Aufwendungen für pädagogische Gruppenfahrten.
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3. Leistungsentgelt

3.1 Ab dem 01.06.2026 beträgt die Gesamtvergütung

A.) für junge Schwangere bzw. junge Mütter

268,08 € pro Person/täglich

B.) für deren Säuglinge bzw. Kleinstkinder

134,04 pro Person/täglich

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

-ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal- Sachkosten

der Betreuung und Versorgung in Höhe von

A.) 248,22 € pro Person/tgl.,

B.) 114,11 € pro Person/tgl.

-ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen Anlage-
vermögens zur Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten (Abschreibung,

Darlehenszinsen, Miete, Pacht und Leasing) in Höhe von

A.) 19,86 € pro Person/tgl.,

B.) 9,93 € pro Person/tgl. .

3.1.1 Ab dem 01 .03.2027 beträgt die Gesamtvergütung

A.) für junge Schwangerebzw.junge Mütter

271,07 € pro Person/täglich

B.) für deren Säuglinge bzw. Kleinstkinder

1 35,53 pro Person/täglich

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

-ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal- Sachkosten

der Betreuung und Versorgung in Höhe von

C.) 251,2'l €pro Person/tgl.,

D.) 125,60 € pro Person/tgl.

-ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen Anlage-
vermögens zur Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten (Abschreibung,
Darlehenszinsen, Miete, Pacht und Leasing) in Höhe von

A.) 19,86 € pro Person/tgl.,

B.) 9,93 € pro Person/tgl. .
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3.1.2 Ab dem 01.01 .2028beträgt die Gesamtvergütung

A.) für junge Schwangere bzw. junge Mütter

273,80 € pro Person/täglich

B.) für deren Säuglinge bzw. Kleinstkinder

1 36,90 pro Person/täglich

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

-ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal- Sachkosten
der Betreuung und Versorgung in Höhe von

E.l 253,94 € pro Person/tgl.,

F.l 126,97 € pro Person/tgl.

-ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen Anlage-
vermögens zur Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten (Abschreibung,
Darlehenszinsen, Miete, Pacht und Leasing) in Höhe von

A.) 19,86 € pro Person/tgl.,

B.) 9,93 € pro Person/tgl. .

Einzelheiten zur Ermittlung der genannten Pauschalen sind dem als Vereinbarungsbestandteil
beigefü gten Kal ku lation sschema (An lagen 2-4) zu entnehme n.

3.2 Bei vorübergehender, kurzfristiger Abwesenheit (bis drei Tage) des in Obhut genomme-
nen Kindes aufgrund von Krankenhausaufenthalt, Entweichung, Probewohnen/Vorstellung in ei-
ner anderen Einrichtung wird das Entgelt grundsätzlich weitergezahlt; die Einrichtung hält auch
während dieser Zeit den notwendigen Betreuungskontakt aufrecht. Sprechen die konkreten Um-
stände dafür, dass mit einer der oben genannten Abwesenheitsgründe die lnobhutnahme been-
det und der Platz nicht weiter freizuhalten ist, entfällt ab dem auf den Entlassungstag folgenden
Tag die Entgeltübernahmeverpflichtung des öffentlichen Jugendhilfeträgers.

3.3 Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn sie vom zuständigen öffentlichen Träger der
Jugendhilfe bewilligt wurde; mit der lnobhutgabe durch das zuständige Jugendamt ist diese Vo-
raussetzung erfüllt.

4. Prüfungsvereinbarung, Qualitätsentwicklung und Dokumentation

4.1 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote so-
wie Bestimmungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung leiten sich aus dem im Be-
triebserlaubnisverfahren nach S 45 SGB Vlll getroffenen Regelungen sowie dem Landesrah-
menvertrag nach $ 78f SGB Vlll ab. Somit erfolgt auch die Berichterstattung analog der Vorga-
ben der Rahmenempfehlung zur Qualitätsentwicklung (Berichtsraster) in der jeweils aktuellen
Fassung. Die Berichte sind dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe jeweils zum 31.
März alle zwei Jahre vorzulegen und gehen gezielt auf die im trägerindividuellen Konzept hinter-
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legten Schwerpunkte der Qualitätssicherung in Bezug auf die Dokumentation und Selbstevalua-

tion ein. Zukünftige Ergebnisse der Vertragskommission zur Qualitätsentwicklung, insbesondere

im Hinblick auf das Berichtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sollen dabei berück-

sichtigt werden.

4.2 Mit dem bekannten Formblatt erfolgt die Übermittlung der für das Berichtswesen erforder-

lichen Daten an die zuständige Stelle.

4.3 Ergänzend vereinbaren die Vertragspartner, dass der Leistungserbringer ab Beginn der

Lau'fzeit dieser Vereinbarung nach vorheriger Absprache die Entwicklung und den Einsatz des

Personals (Funktion, Qualifikation, Stellenanteil, Eingruppierung, Erfahrungsstufen, etc.) sowie

der Fallzahlen in einer Übersicht darstellt.

4.4 Sollten sich auf Basis von 4.2 dieser Vereinbarung oder darüber hinaus Anhaltspunkte

ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung

begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öffentlichen Jugendhilfeträger auf Anforderung

weitergehende, zur sachgerechten Beurteilung notwendige und geeignete Prüfungsunterlagen

zur Verfügung und erteilt auf Anfrage die erforderlichen Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es,

etwaige Mängel für die Zukunft einvernehmlich abzustellen. Zudem hat der örtliche Träger der

öffentlichen Jugendhilfe das Recht zu einer angemeldeten Prüfung dieser Unterlagen vor Ort.

Diese wird rechtzeitig angekündigt und gemeinsam terminiert. Die Datenschutz-Grundverord-

nung ist zu beachten. Entsprechend ist die Einsichtnahme von individuellen, personenbezoge-

nen Daten nur nach vorheriger Absprache und ggf. erforderlicher Zustimmung möglich. Die Ein-

sichtnahme personenbezogener Daten erfolgt dann pseudonymisiert nach $4 DSG-EKD.

lnhalt der Vor-Ort-Prüfung kann darüber hinaus sein:

. sich vor ort ein Bild von der Leistungserbringung zu verschaffen,

. lnaugenscheinnahmevon Personen, Personalakten (Arbeitsverträge etc.), Ausstat-

tung und Sachen,

Einsichtnahme in die Leistungsdokumentationen und andere relevante Aufzeich-

nungen,

Befragung von Leistungsempfänger:innen und anderen beteiligten Personen (wird

im Kontext der Hilfeplangespräche bzw. in Abstimmung zwischen Case-Manage-

ment und Leistungserbringer durchgeführt).

5. Vereinbaru ngszeitraum

5.1. Die Vereinbarung gilt ab dem 01 .06.2026 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 20 Mo-

naten (bis 31 .01.2028) auf unbestimmte Zeit geschlossen.

5.2 Zur teilweisen oder vollständigen Aufhebung der Vereinbarung bedarf es der schriftlichen

Kündigung. Bezieht sich die Kündigung auf die Vergütungsvereinbarung, ist eine Frist von 6 Wo-

chen einzuhalten. Für die übrigen Bestandteile gilt eine Kündigungsfrist von drei Monaten.
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5.3 Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch
gesetzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann diese Ver-
einbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der Anpassung
durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neuvereinbarung gelten die
bisherigen Regelungen weiter.

Eine Anderung der Vereinbarung während der Vereinbarungslaufzeit ist nur zulässig, wenn un-
vorhersehbare und wesentliche Veränderungen der der Vereinbarung zugrundeliegenden An-
nahmen eintreten, die für eine oder beide Vereinbarungspartner das Festhalten an der Verein-
barung unzumutbar machen.

6. Sonstiges

6.1. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmun-
gen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch eine
wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahekommt. tm Übri-
gen gelten die Vorschriften der SS 53.ff. des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) über den
öffentlich-rechtlichen Vertrag.

6.2. Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorlie-
gen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des BremlFG im
elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veroffentli-
chung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.

6.3 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für
das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten
und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landesmindestlohns zuver-
güten.

6.4. Um auf extreme Abweichungen bei den Sachkostensteigerungen in Vereinbarungen mit
einer Laufzeit von mehr als 1B Monaten reagieren zu können, löst eine Abweichung der zugrunde
gelegten lnflationsrate von mehr als 5-%-Punkten gemäß VK-Beschluss zur TV-L-Umsetzung
vom 15.04.26 ein beidseitiges Sonderkündigungsrecht aus (also z. B. statt 1,5 % Preissteigerung
> 6,5 o/o Steigerung)."
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6.4 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des von ihm angegebenen Tarifuertrages

TV-L bzw. TV-L S (und die damit im Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in voller Höhe an

sein Betreuungspersonalweiterzuleiten. Der Leistungserbringer erklärt sich bereit die gezahlten

Gehälter nach den Anforderungen des Kostenträgers nachzuweisen.

Bremen, geschlossen April 2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend

und Integratlon
lm Auftrag:

Maßnah me-/Ei nrichtu ngsträger:

Anlaqen:

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

Anlage 4

Leistungsbeschreibung liegt vor

Berechnungsbogen 1 .6.2026 - 28.2.2027

Berechnungsbogen 1 .3.202 - 31 122027

Berechnungsbogen ab 1 .1 .2028


